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Vorgangsmappe für die Drucksache 18/7294

"Gartencenter, Gärtnereien, Wochen- und Bauernmärkte dienen dem Gemeinwohl –

Beschränkungen durch die Corona-Krise überdenken und aufheben"

Vorgangsverlauf:

1. Mitteilung 18/7350 vom 20.02.2020

2. Initiativdrucksache 18/7294 vom 15.04.2020



 

18. Wahlperiode 20.02.2020 Drucksache 18/7350 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Mitteilung 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gisela Sengl u.a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/7294 

Gartencenter, Gärtnereien, Wochen- und Bauernmärkte dienen dem Gemein-
wohl – Beschränkungen durch die Corona-Krise überdenken und aufheben 

Der Antrag mit der Drucksachennummer 18/7294 wurde zurückgezogen.  

Landtagsamt 
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Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gisela Sengl, Hans 
Urban, Paul Knoblach, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena 
Osgyan, Tim Pargent, Toni Schuberl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gartencenter, Gärtnereien, Wochen- und Bauernmärkte dienen dem Gemeinwohl – 
Beschränkungen durch die Corona-Krise überdenken und aufheben 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Gartencenter, selbstproduzierende Gärtnereien 
und Direktvermarkter in gleicher Weise wie Lebensmittelläden und Drogeriemärkte zu 
behandeln, den Verkauf von schnell verderblicher Ware wieder vollumfänglich zu erlau-
ben und die Selbstversorgung der Menschen mit Gemüse, Obst, Kräutern, Stauden und 
Gehölzen sowie mit regionalen Produkten aus dem Gartenbau und der Landwirtschaft 
zu ermöglichen. 

Dazu soll allen Gartencentern und Gärtnereien unter Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregeln die Öffnung ihrer Betriebe erlaubt werden, unabhängig davon, ob über 
50 Prozent ihres Sortiments der Lebensmittelversorgung dient. 

Zudem sollen die Gesundheitsämter angewiesen werden, ihre Ermessensspielräume 
so zu nutzen, dass in Absprache mit den Kommunen die örtlichen Gegebenheiten an-
gepasst werden und Bauern- und Wochenmärkte weiterhin stattfinden können. 

 

 

Begründung: 

Laut Umsatzsteuergesetz zählen Blumen, Knollen, Gemüse, Schnittblumen, Früchte 
und Pflanzen zur Grundversorgung – neben Büchern, Bustickets oder Konzertkarten. 
Für sie gilt der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent, der es allen Menschen ermöglichen 
soll, täglich benötigte Güter zu erwerben und am alltäglichen Leben teilzunehmen. 

Güter mit ermäßigtem Steuersatz dienen dem Gemeinwohl, aber im Unterschied zu 
anderen verderben Blumen und Gemüsepflanzen schnell. Sie müssen gewässert, ge-
pflegt, getopft und eingepflanzt werden, um Ernte zu bringen und können auch nicht 
problemlos überall hin geliefert werden. 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum Gärtnereien und Gartencenter geschlossen bleiben 
müssen, nur eingeschränkt öffnen und liefern dürfen und Märkte nicht stattfinden kön-
nen, während Lebensmittelläden, Bäckereien oder Drogeriemärkte öffnen dürfen. Die 
Möglichkeit, in Eigenverantwortung selbst für ausreichende Sicherheitsabstände und 
die Einhaltung der Hygieneregeln zu sorgen, muss doch all diesen Betrieben in gleicher 
Weise gewährt werden. 

Gärtnereien, Gartencenter und Wochenmärkte leisten zusammen mit den privaten 
Selbstversorgerinnen und Selbstversorgern einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittel-
versorgung in einer Zeit, in der wir jeden Salatkopf und jede Gurke brauchen können, 
falls es aufgrund der Corona-Pandemie zu Engpässen in den Versorgungsketten kom-
men sollte.  
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Alle staatlichen Auffangnetze werden wohl die Vielfalt der bayerischen Gärtnereien 
nicht retten, wenn diese ihre Pflanzen nicht verkaufen können. Alles Bestreben, regio-
nale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen auf- und auszubauen, erleidet ex-
treme Rückschläge, wenn die Direktvermarktung über die Bauern- und Wochenmärkte 
wegbricht. Die im Zuge der Corona-Krise verhängten Verbote werden momentan über-
dacht und Stück für Stück gelockert, dazu gehört auch, Gartencenter und Gärtnereien 
zu öffnen und dafür zu sorgen, dass Bauern- und Wochenmärkte wieder regelmäßig 
stattfinden. 
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